
Statut einer l'tlullicipalclU'ie in Africa.

In Xen gewiss zum Gebiet des alten Simmitthus gehörigen
Ruinen Hr. ed-Dekir fand Cagnat 1883 in einer Gartenmauer
eine Inschrift, die er a,rchives des missions scÜmti(iques Bd. XI
S. 126 ff. mit ausführlichen Erläuterungen veröffentliohte und die
danach und nach einem mir mit gewohnter Freundlichkeit von
ihm dargebotenen Abklatsch Eph. V n. 498 wiederholt worden
ist. Sie lautet in der daselbat gegebenen Umschrift also:

A (Vorderseite). OU,t'ia Jovis. Acta I (a. d.) V k. Decmn
ures I Materna et [A]ttico cos. I natale civi[t]atis. Quat I bo- 5

num fausttttn felicem. I Placuii inter cis et conveinit secundum [d]e
;etu,m I publi~um [o]b[s]et'vare: 1Si quis (lameen] esse volue[rit],l
d(are) d(ebebit) vini amp(horas M'es), p[raeterea] 1pane(m) cl sa-lO
le(m) et ci[baria] j I si qui~ magistlw ..... ,., [d(owc) d(ebebit)] 1

vlni am(phoras duas); [s'l quis qu(a)estor], I d(moe) d(ebehit denarios
duos) ....

B (rechte Seite). Si quis (lamini mfiledillJerit laut mam,f,S
iniecet'it, d(are) d(ebebit denat·ws [duos - vel tres -]; I si ma
gister qu(a)estori imp[eJiravcrit et non feeerit, d(are) d{ebebit) l vini 5

amp(hot'am); si 'in eoncilium Ipr(alesens nG1l 'IJenerit, d(are) d(ebcbit)
c(?ongiU/m}; I si qu(a)estor alieui non n[1~]lntiaverit seHieet con
cHii diem cf. v. 5 - d(are) d(ebebit denarimn tlnu,m); si a[liquis] I
ae ordine deeess[erlt el quaestor alieui non nuntiaverit 
scHie. tempus exequiarum - d(are) d(ebebit) •. ,.

o (linke Seite). Si q(u)is ad vinu(m) inferend(um) ierif 1
cl abalienaverit, d(are) d{ebebit) duplu('1n); I si quis silentio qu(a)e
storis I aliq~tit donavm"it et ne[glave]rit, d(are) d(ebebit) dttplttm; Ir>

[s]i quis de propinquis deceslserit at miliat"ium (sellJlum) et, eui I
nuntiatur, non iet'it - pute. ad exequias - d(are) d(ebebit dena
rios duos); I si quis - sciL cui nuntiatum erit - pro 1,at1'e ct I
matt'e, pt'O soerum, [pr]lo socra[m - non ierit d(at'e)] d(ebebitlo
dena1'ios quinque}, i[t]cm [c]tt(i] 1 I propinqu(u)s deces[s]erit - cl

1 Der Stein hat guli].
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ad eius exequias non ierit - I cl(are cl(ebebit denarios qt~attuor) i
11i qu(a)estor .•.... maioribus at fe ...•.. , ... [P]omlJeius Tt~ . . ..... '

........... id .....
Wäre diese Urkunde auch nur, wofür wir bisher sie hiel

der Bescblm:s irgend eines Collegiums, sie würde die Auf
merksamkeit und das Interesse durohaus verdienen, das ihl" ins
besondere von Seiten ihres Finders, gezollt worden ist. Allein
ihre Bedeutung ist eine nooh : wir haben dieselbe bisher
verkannt. Diese Ansioht, die sich mir bei der erneuten Erwä
gung der Inschrift gelegentlich ihrer Redaction für C. 1. L. VIII
Suppl. aufdrängte, ist mir naoh wiederholter, sorgfältiger Prüfung
aller in Betracht kommenden Einzelheiten zur festen Ueberzeugung
geworden, eine Ueberzeugung, in der mich auch die von hoch
verehrter Seite mir geäusserten Bedenken nicht zu ersohüttern
vermocht haben. Indem ich meine Auffassung mit ihren Gründen
den Lesern dieser Zeitschrift etwas ausfUhrHcher vortrage, he,ge
ioh den Wunsch, bei ihnen Zustimmung oder andern Falls Be
lehrung zu finden. .

Von allen, die sich bisher übel' das vorliegende Denkmal
öffentlich geäussert haben 1, ist i1ie Körperschaft, deren Beschluss
uns dasselbe überliefert, für ein collegium funeraticium gellalten
,vorden, Indessen mit einem der gewöhnlichen, landläufigen Stel'be
und Begl'äbnissvereine haben wir's hier zum mindesten nicht zu
thun. Das ergiebt sich meines Erachtens aus Z. 6 ff. der Inschrift
der linken Seite deutlich genug. Da wird nämlich vorausgesetzt,
dass die Zugehörigkeit ganzer Geschlechter, ja von Verwandten
kreisen in noch weiterem Umfang zu der in Rede stehenden Ge
nossenschaft die Regel war. Denn dass man etwaigen Ans
nahmefällen duroh solche allgemeinen, statutarischen Bestimmungen
Rechnung getragen hätte, wird niemand annehmen wollen. Eben
sowenig aber ist es glaublioh, dass, wie Schiess anuimmt 2, die
ses Oollegium auch für das Begräbniss der nicht zugehörigen
Verwandten seiner Mitglie(ler gesorgt und die Mitglieder, die an
dem Leichenbegängniss eines solchen nicht Thai! nahmen, mit

1 Ausser Cagnat, Mommsen (bei Cagnat und zu Eph. V n. 498)
und mir besonders Schiess Die ,'ömisehen collegia ftmemticia nacl~ del~

Insclwiften Münohen 1888 S, 12. 46. 62. 84. 101 u. soust und Liebenam
Zur Geschichte und Organisation des rÖI1~ische'l~ Ve'I'einswesens Leipzig
1890 S. 153. 182. 222. 224. 252. 277. 287 u. sonst.

2 a. a. O. S. 84. 101 f.
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Strafe belegt hätte. Es fehlt fÜr eine solche Annahme trotz der
Fiille des Materials durchaus an Analogien. Auch fUgt sich der
Wortlaut der Stelle einer solchen Erklärung schlecht: wenigstens
die Worte si quis propatre et matt'e, 1)YO 80crum [pr]o socra[m],
cl. a. *V lassen sich nach meiner Meinung 11ur gezwungen damit
vereinigen. Deshalb haben auch die iibrigen Erklärer diese Straf
androhungen als nicht gegen alle Genossen gerichtet angesehen,
sondern nur gegen di.e, deren Verwandte eben die Verstorbenen
wären. l'as ist sprachlich nicht zu beanstanden. Aber welches
besondere Interesse sollte ein gewöhnliches Collegium dazu ver
~nla!lst haben, seine Mitglieder durch Strafandrohungen zur Er
tullung ihrer Pietätspflichten gegen zu ihm selbst in keiner nälleren
Beziehung stehende verstorbene Verwandten anzuhalten? l\fan
wiJ'd auf diese Frage schwerlich eine plausible Antwort finden.
Und wie stände es mit der AusfÜhrbarkeit eines solchen Statuts?
Das Collegium müsste ja geradezu Civi1standsregister fih' die
ganzen Verwandtenkreise seiner Mitglieder geflthrt haben um]
jene znr Anmeldung aller Veränderungen in ihrem Personalbestand
bei dem beheffenden Bureau verpflichtet gewesen sein, was doch
kein Vernünftiger wird glauben wollen.

Wä.re die frMliche Körperschaft also wirklich ein collegium
funeraticium, so könnte es lIur eins der aus engeren oder weiteren
Verwandtenkreisen bestehenden, sogenannten Familiencollegien sein.
Solche finden sich, wie bekanntlich zuerst de Rossi 1 nachgewiesen
hat, in Inschriften dritten und vierten Jahrhundel'ts Dicht sel
ten erwähnt, und einige Beispiele sogar aus den ersten Decennien
des ersten Jahrhunderts ist es mit E. Barmanns Hilfe neulich
E. Hula 2 gelungen in Dalmatien nachzuweisen. Auch ein paar
der zwischeu diesen und jenen in der Mitte liegenden Zeit an
gehörige siud bei dieser Gelegenheit festgestellt worden 8. Wir
hätten dann also hiel', wenn auch nicht das erste 4, so doeh je
denfalls ein seltenes und woll! das älteste Beispiel eines I!'amilieu
collegiums in Afrika, einem Lande, in dem nach nnseren Zeug
nissen das Vereinswesen tiberhaupt nie auch nur annähernc]

1 Gommentationesin honol'em lIfOllllnSelli S. 705 fl:'. vg1. Sehiess
a. a. O. S. 30 tr.

2 Archäol.-epigi', Mittheilltngen aus Oel:Jtel'l'cich XIII (1890) S. 98 ff.
a C. L L. V 80L 884. 4779. 487L
4 z. B. dic gph. VII n. 298. Auch die Eg'l'egii C.

VIII 12429 901) könnten Mitgliedm> eines Familiencollegiums sein.



602 Schmidt

die Ausdehnung und Bedeutung erlangt hat WH\ In 80 vielen an
deren Provinzen des römisches Reichs 1. Aber ich vel'mag auch
diese Annahme nicht als zulässig anzuerkennen. Die Worte selbst,
auf die sie sich stützt, scheinen mir dagegen zu slweGhen. Mit
Bezug auf ein FanÜliencollegium, dessen Mit,glieder a, II e dureh
die Bande der VerwandtsGhaft verknüpft waren, konnte man nicht
wohl sagen: si qttis de prop'inqttis clecesserit. Man erwartete Wen
dungen wie si qtt,is cle ordine deccsserit - so heisst es wirklioh
in Hinsicht auf sämmtliche Genossen B 9 oder de sodaUbus,
de corporatis und dergl. mehr. Ich schliesse also daraus, dass
die Mitglieder des CollegiuDls nicht alle untereinander verwandt
waren, dass dasselbe Leute aus versolliedenen Familien und Ge
schleohtern umfasste und also kein collegium familiare war. Auch
hat dasselbe, wie gleichzeitig bemerkt werden mag, die Betheili
gung seiner Mitglieder an dem Begräbniss Ilur von Vel'wandten,
nicht an dem eines beliebigen anderen Mitgliedes bei Strafe vor
gesohrieben. Wenigstens der Rest der fragliohen Columue, die
ja nach Cagnats Zeugniss nie mehr als 17 Zeilen umfasste, kann
eine derartige Bestimmung nioht enthalten haben, und an einer
andel'en Stelle als hier werden wir sie nicht erW&l'ten 2. - So
mit war also die I{örperschaft, um die sioh's handelt, Uberhaupt
kein eigentliches Collegium. Und dafür spricht allerdings auch
noch eine ganze Reihe von anderen GrUnden.

Betraohten wir zunächst die praesoriptio: Ouria lovis. Acta
V k. Dccctribrcs, Es war römischer Braueh, bei del' Niederschrift
von Bescblüss;m einer Körperschaft mit der Angabe VOll Datum
und Ort der betreffenden Sitzung zu beginnen. So glaubte man
auch hier das curia Iovis fUr gleichbedeuten(l nehmen zu dUrfen
mit in curia lovis und verstand unter dieser curia das Gebäude,
in welchem das angebliche Collegium in der Regel seine Sitzun~

gen abhielt. Aber das ist doch sprachlich sehr bedenklich: wa
rum sollte der Schreiber die Präposition weggelassen, warum
nicht wirklich geschrieben haben, wie jene Erklärung voraus
setzen lässt; acta i1~ cteria, Iovis cet.? Das kann man doch nicht

1 Vgl. Hirschfeld Gallische Stu(lien III p.249.
2 B 8 ff. handelte von der Verpflichtung des Quästors den über

lebenden Genossen das Begräbniss eines verstorbenen anzusagen (ae
ortUne vgl. Mommsen Staatst'ccht III S.459 und Schiess a. a. O. S. 66 f,),
Ueberhaupt handelte diese Co!umne wohl nur von den Rechten und
Pflichten der Beamten der Körperschaft.
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wohl auf Rechnung del' <,;,nfaniia/ des Schreibers setzen, die an
andel'en Stellen ja. allerdings sich fühlbar geltend macht. Und
so darf ich aUch darauf hiuweisen, dass, wie in den BeschHissen
des Senats, so auch in denen der Collegien das Datum in der
praellcriptio der Ortsangabe vorauszugehen pflegt 1.

Diese und andere weiter zu erwähnende Schwierigkeiten
werden beseitigt, wenn wir curia lovis als die Bezeichnung der
KÖ1'perschaft selber fassen, deren Beschluss dann folgt. - Viel
leicht möcme man einwenden, dass diese Annahme mit den con
ventionellen Formen römischer Decrete nicht im Einklang seL
Allein obwohl uns nicht viele von der Art des unsl'igen el'halten
sind, so beweisen doch die erheblichen Vel'schiedenheiten in der
Redaction derselben, dass man sich dabei nicht so streng an ein
bestimmtes Formular, etwa an das der Senatusconsulte band. Eine
von der letzteren abweichende Form der praescriptio gäbe also
an sich zu Bedenken keinen Anlass. Doch man braucht sich hier
mit nicht zu begnügen: wenn das Decret C. VI 10234 ilber
schrieben ist lw (JoUegi AesczdalJi et l:lygiae, so erscheint mir
dies als eine ausreichende Analogie zu unsel'cm Fall: hier wie
dort wh'd der Name deI' beschlussfassenden Körperschaft VOl'an
gestellt. Dass dann die Ortsangabe nach dem Datum fehlt, darf
niemand Wunder nehmen. Es verstand sich für die Zeitgenossen
von selbst und brauchte also nicht ausdrücklich bemerkt zu wer
den, dass die curia lovis in dem gleichnamigen Gebäude sioh
zur Sitzung versammeltc.

Ist somit curia lovis A Z. 1 soviel als curiales curiac lovis,
so hat das eis Z. 6 seine gute Beziehung und bedarf zu seiner
Entschuldigung nicht der Annahme einer starken Gedankenlosig
keit von Seiten des Concipienten der Urkunde, die doch immei"
hin misslich ist.

Nun, und was für eine Körperll6haft ist denn diese cur'ia
lovis? Ich meine, dariiber kann man nicht lange im Zweifel
sein. In gegen 50 Inschriften von mehr als 20 afl'ikanischen
Städten finden wir Curien erwähnt, und keiner leugnet, dass wir's
iibel'all mit derselben Institution zu thun haben, mit den ihrem
Ursprung nach altlatinischeu, dann auch auf die spätere Muni
cipalverfassung der Städte römischen oder latinischen Rechts iiber-

1 Vgl. Mommsen ll.. a. O. S.1008; C. XIV 2112; X 1786; XI 970.
2702. In den polftsC'riptio der Zero collegi Aesczdapi et Hyglae C. VI 10234
ist die Ordnung allerdings die umgekehrte.
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gegangenen Bürgerschaftsabtheilungell. Warum sollte diese Curie
von Simitthus etwas anderes sein? .Ferner, die Namen der Cu
rien sind meistens von Göttern oder von Kaisern entnommen 1 :

nun, eine cl/ria Oaelestta, nach der dea Oaelestis benannt, ist in
Simittbus bezeugt durch die Inschrift C. 1. L. VIII 14613 (= Eph.
V n. 494) 2, Es müssten schwerwiegende Gründe sein, die uns
veranlassen könnten, die cf.wia louis von Simitthus fitr etwas an
dere·s zu halten als jene cl~l"ia Oaelestia und für etwas anderes
als die curi<~ lovia zu Lambaesis vgL VIII 3302. Mir sind
solche Gründe nicht bekannt; babe ich noch eine Reihe
von Umständen anzuführen, die jener apriori natürlichen, .ich
möchte sagen, selbstve.rständlichen Annahme ebensosehr zum Be
weise dienen wie zur Widerlegung der ehemals ja auch von mir
getheilten Ansicht, die Körperschaft, von der unser Decret er
lassen wurde, sei ein collegium funeraticinm gewesen.

'ViI' wussten von der Zusammensetzung, der Verwaltung,
den Functionen, der Competenz nnd Abzweckung der Municipal
curien bislang nicht viel mehr, als aus der lex Malacitana c. 52
bis 57 zu entnebmen wal'. Und das war, wie wir uns nachher
noch besser Überzeugen werden, recht wenig, wenn man
die Zustände der späteren Kaiserzeit in's Ange fasste, wo die
politische Competenz der Curien, wie die der Comitien in Rom
schon seit Tiberius an Kaiser nnd Senat, so in den Munieipien
an den orclo übergegangen war 3. Aber wir durften annehmen,
dass das Vorbild der Hanptstadt wie in so vielen anderen Be
ziehungen auch hier für die Land- und Provincialstädte mass
gebend gewesen sein würde 4. Dltllach war es wahrscheinlich,
dass auch die Municipalcm'ien aus Geschlechtsverbänden, aus en
geren oder weiteren Familienkreisen sich zusammensetzten, die,
soweit es anging, auch i5rtlich zusammenhängende Bezirke oder
Gruppen bildeten 5, Das ~ind aber Verhältnisse, die sieb durch
aus mit den begegneu, die wir aus 0 Z. 6.ff. fUr die
hier in Rede stehende Körperschaft ziehen mussten. Mit ~dieser

1 Vgl. Mommsen a. R. O. 8.94 Anm. 2.
2 die Curie Namens in dem munici1,imnl'urcitanum

C. VIII 829. Auch die (c]/wi(! Salinel~s(is] C. VIII 12258 (= Eph. V
n. 307) ist vielleicht so aufzufassen. Deun Salincllsis neunt Ulpian

6 Kr. die Caelestis.
3 Vgl. Marquarclt Staatsverwaltung 12 S. 141 ff. 147 f .
.J, Vgl. Gellius n. A. 1G, 13.
a Monllnseu a~ a. 0 .. III S.90. 94.
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Zusammensetzung aber sowie mit dem sacralen Charakter, den
wir nach dem Vorbild der stadtrömischen auch den Mlmicipal
curien beilegen dttrfen, steht die Sorge der Körperscllaft fUr die
Hochhaltung der Pietätspftichten von Seiten der Curialen, insbe
sondere gegen die verstOl'benen Verwandten, durchaus im Ein
klang, Dass aber die Curie nicht die Betheiligl1ng an dem Lei
chenbegängniss eines. jeden verstorbenen Curialeu vorschreibt,
verstehen wir; denn das mochte schon die Grösse der l{örper
schaft als llIlrathsam erscheinen lassen, Auch betreffs der Aus
führbal'keit der in unsel:er Urkunde bezeichneten Massregeln
brauchen wir uns nun keinen Bedenken hinzugeben. Es entspricht,
meine ich, den Vorstellungen, die wir uns VOll den Aufgaben und
Functionen der Curien an der Hand der dürftigen Ueberlieferung
und mit Rücksicht auf stadtrömische Verhältnisse 1 machen durf
ten, wenn wir die fortlaufende Beurkundung des Personalbestands
und der Bevölkerungsbewegung, die Führung der Civilstandsre
gister in ihrem Bezirk als zu dem Wirkungskreis ihrer Vorstehei'
gehörig ansehen. Dann waren dieselben unbedingt in der Lage,
den Curialen beim Tode sämmtlicher, auch der diesen selbst im
Leben fremd gebliebenen Yerwandten die beztiglichen Meldungen
zugehen zu lassen.

Ferner die Versammlungen unserer Genossenschaft werden
als com:ilÜt bezeichnet B Z. 5. Die der Collegien heissen fast
durchweg oonventus 2; jedenfalls finde!! wir den terminus concilium
in Bezug auf sie lJirgends angewandt. Das kann doch schon an
sioh betrachtet kaum ein Zufall sein, und es erklärt sich völlig,
wenn wirden Sprachgebrauch des Wortes näher erwägen. Momm
sen sagt Staatsrecht IU S. 149 Anm. 3: (concilium hat - von
den römischen Versammlungen gebraucht - genau genommen
negativen Werth, das heisst, es wll'd von jeder BiIrgerversammlung
gesagt, die nicht comitia, nicht beschliessende der Gesammt
gemeinde ist'. Ich möchte die Meinung vertreten, dass es noch
eines positiven Momeuts bedad, um den Begriffsinhalt des Wortes
in dieser Verwendung zu erschöpfen. Es bezeichnet eine Ver-

1 Denken wir besomlers an die Geschäfte der römischen Tribus
vorsteher, die Mommsen a. a. O. S. 194 schildert. Sie mussten z. B.
die Wohnung jedes einzelnen Districtsgenossen kennen. Aehnliche Ver
pflichtungen diirfen wil' für die Ourienvorstehet· iu den Provinzialstädten
annehmeu.

2 Vgl. Liebenam a. a. O. S.279.
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sammlung irgend eines Theiles der Bürgerschaft, die nicht rein
privaten Charakter hat wie z. B. die der Collegien, sondern in
welchem 1\iass auch immer staatliche Bedeutung geniesst, eine
politische Institution darstellt. Besonders belehrend sind in die
ser Hinsicht die natürlich auch von Mommsen angeführten Worte
Ciceros de clomo 74, wo er von den pagani und montani sagt:
quoniam plebei quoque 2wbanae maiores nostri conventicula et quasi
concilia quaedam esse voluerunt . " Deutlich werden darin die con
cilia als Versammlungen höherer - staatlicher - Ordnung den
eonventus - privaten Charakters - entgegengesetzt. Es war
eine Folge der im Laufe der Zeit verminderten Bedeutung jener
Körperschaften, dass ihre Versammlungen dem Staatsrechtslehrer
am Ausgang der Republik schon mehr in die Kategorie der eon
ventus zu gehören schienen. Streng genommen fand auf sie wie
auf die Versammlungen der einzelnen Curie der terminus coneilium
mit vollem Recht seine Anwendung. Auch diese ist pa1'S populi
im Sinn jener Definition des Laelius Felix bei Gellius 15, 27 1.

Haben wir's also hier mit der Versammlung einer Gemein
deabtheilung zu thun, so erhält auch der Umstand einen beson
derenSinn, dass dieselbe eine Statutenberathung gerade auf den
(Geburtstag der Gemeinde' verlegt hat 2. Ein beliebiges Colle
gium würde entsprechend etwa an seinem eigenen Stiftungstag
eine solche Verhandlung angesetzt haben.

Endlich sprechen auch die Beamten, die uns die Inschrift
kennen lehrt, ebenso entschieden gegen die Beziehung dieses De
crets auf ein collegium fUlleraticium wie sie schon nach allen
uns bekannten Analogien aufs beste passen für eine Curie als
BürgerschaftsabtheilU11g. Denn in einer Reihe von Inschriften
werden zwar sacerclotes von Collegien erwähnt 3, niemals aber ein
flamen. Dagegen entsprechen fl,arl2'ines und magistri als Vorsteher
der Municipalcurien durchaus der 'ursprünglichen sacmlen Ord
nung' 4, wie wir sie in Rom bei den schon vorhin mit den Cu
rien verglichenen montani 5 und bei den Arvalen und schliesslich

1 is qui non univeI'swn populum, sed partem aliquam adcssc iUbet,
'lWn comitia, sed concilium edieere debet.

2 s. A Z. 4.
a Vgl. Liebenam a, a, O. S.287.
4 Vgl. Mommsen a. a. O. S. VIII Anm, 1-
5 Vgl. die Weihinschrift der Cultstätte der montani montis Oppi

bull. della cO/mn. nt'ch. mw~ic, di Rmna 1887 S. 156.
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eben auch bei den Cuden selber 1 kennen. Die Curien von Si
mitthus weichen von den stadtrömischen Vorbildern Dm darin
ab, dass bei ihnen der flamen als der oberste Vorstand erscheint.
Uebrigens kennen wir das f1amonium als Magistrat der Munici
palcurien ja bereits aus der Inschrift von Lambaesis C. VIII,
2596, wo ein Veteran eine Statue der cmia. Julia Felix weiht
ob lwnorem /knnoni in se collatitm. Auch das noch ein Beweis
mehr dafü~ dass hier die cm'ia lwis die beschliessende Körpel··
schaft ist und dieselbe Bedeutung hat in Simitthus wie die cuda
Julia Felix in Lambaesis. Und damit nicht genug: auch das
magisterium als Amt der Municipalcurien vermögen wir urkund
lich zu belegen. Denn in der Inschrift von Hr. Zian VIII 11008

Eph. VII n. 7) Q. Plautio Titian[o] mag(isterio) 2 e[t] ce
teris [hon]oribus [int]egre [fJu[ncto] curia [Fa]ustina [ob] merita
kann doch nur von honores der betreffenden Curie die Rede sein.
Von Interesse ist es, dass hier das magisterium wie bei den rö
mischen Arvalen und montani als das oberste Amt erscheint.
Wir dürfen vermuthen, dass, während der Amtskreis des flamen
speciell auf dem sacralen Gebiet der magister, wenigstens
in manchen Gemeinden, wie eben in Simitthus, mehr auf die cu
1'ialen Verwaltungsgeschäfte beschränkt war. Aus dieseln ver
schiedenen Charakter ihrer Funotionen mag es sich dann auch
erklären, dass hier der Curienflaminat das magistet'ium an Ansehen
überflügelt hatte.

Sohliesslich will ioh auoh noch einigen Einwänden begegnen,
die gegen meine Ausführungen erhoben werden könnten, der erste
von wegen des Fundorts unseres Denkmals. Der Stein ist ge
funden wOl'den in einer Gartenmauer von Hr. ed-DeIdr, ungefähr
zwölf Kilometer von Schemtu in den Bergen auf dem Wege nach
Tabarka. Ist es nicht unwahrscheinlich, so dürfte man fragen,
dass eine Bürgerschaftsabtheilung von Simitthus ihr Versamm
lungshaus an einem so weit von del' Stadt eutfernten Ort gehabt
hätte? Nicht eben viel unwahrscheinlicher, könnte ich antworten,
als die entsprechende Annahme für ein collegium funeraUcium
derselben Gemeinde B. Aber allerdings neige ich vielmehr zu
der Ansicht, dass unser Stein von Schemtlt nach Hr. ed-Dekir

1 Vgl. Mommsen a. ll., O. S. 101.
2 So ist also zu lesen, nicht mag(istf'atu), wie im Corpus ge

schehen ist.
s Vg1. die im agel' Gomen8i.~ gefundene Inschrift C, V 5447.
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verschleppt worden ist. Ein dort ansässiger Araber oder Berber,
der mit seinem Karren von Schemtu oder über Schemtft nach
Hause zurückkehrte, mag den Stein aufgepackt haben, um ihn
etwa bei dem Bau einer Hütte, eines Brunnens oder zum minde
sten, wie es dann wirklich geschah, fÜr die Umzäunung seines
Gartens zu verwenden. Zum Beleg für diese J'rlöglichkeit ver
weise ich auf C. VIII 1173 add. 1177 add. 1357. 1413. 11168.
(= Eph. VII n. 135).

Auch an der Geringfügigkeit der Ehrenabgaben, zu denen
die neuerwählten Beamten verpflichtet werden, kann nnr der An
stoss nehmen, der sich von der Bedeutung der Curien als muni
cipaler Genossenschaften überhaupt eine falsche Vorstellullg macht.
Abgesehen von der auf ihre ursprüngliche Bestimmung und Be
deutung sich gründenden, bald aber zu einem leeren Schatten hin
geschwundenen staatsrechtlichen Stellung und von den Diensten,
die sie vielleicht der städtischen Verwaltung auch später noch
leisteten 1, unterscheiden sie sich ja nach allem, was wir von
ihnen erfahren, wenigstens vom zweiten, dritten Jahrhundert ab,
nicht wesentlich VOll deu sonstigen staatlich zugelassenen Genos
senschaften, z. B. den Augustalen, den fab1'i oder den collegia
tenuiorum. Sie hatten, wie jeue (seit Marc Aurel), das Recht
einer juristischen Person, hatten eine gemeinsame Kasse 2 und
sonstiges gemeinsames Vermögen, durften Geschenke und Legate
annehmen 3, hatten ein eigenes Versammlungshaus 4, wählten sich
Patrone 5, ehrten Gönner, sei es ihrer Körperschaft oder der Ge
meinde, Kaiser unel Götter durch Widmnng von Statuen und dergl.,
entweder allein 6 oder in Gemeinschaft mit anderen Körper-

1 s. oben S. 605 und Anm. l.
2 1'es curiae vgl. YlII n. 1845.
a C. YIII n. 1845. 4202. 514ß; 974. 14613 (= Eph. Y n. 494).
4 Eph. YII 772. Ich fasse diese Inschrift als die Aufschrift des

Casino der Curie.
5 C. YIII 2405.
6 Einzelne Curien: C. YIII 72. 974. 2405. 2712. 2714 (c~61'iae8a

binae seniofes). 5276 (singulae cU1'iae singulas statuas de suo posuerunt).
8655.11008 Eph. YII 11.7). 12258 Eph. Y 11.307). 14613 (= Eph.
Y n. 494); c~triae univcl'sae (auch universus P01Jul'us c~triarmn): 1827 (cu
1'ialcs c~wiaru1n X). 1828 (lJopulus curianm~ X). 11332 Eph. Y
n. 1322). 11344 (= Eph. YII n. 240). 11345 (= Eph. YII n.(3). 11348
(= Eph. YII n. 55). 11349 (= Eph. YII n. 56). 11813 (= Eph. Y
n. 1175). 11814 Eph. YII n. (83). 12096. 12353 (= Eph. Y n. 313).
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scharten 1, übel'llahmen die Sorge für das Grabdenkmal verstol'bener
Curialen 2, erhielten Sporteln B, veranstalteten besonders häufig
gemeinsame Festmahlzeiten, meist auf Kosten freigebiger Gönner,
Dedikanten, Legatorell u. s. w. 4, und hatten, wie dies auch bei
den anderen Genossenschaften bezeugt ist, besondere Plätze bei
den öffentlichen Spielen 5. Interessant ist es in dieser Hinsicht,
wie sie öfter mit den Augustalen 6, die in Afrika entfernt nicht
die Rolle spielten, wie in den anderen Provinzen des römischen
Westens/' oder mit den Oerealicii 7, die in einigen afrikanischen
Gemeinden etwa die Stel,le von jenen einnehmen, zusammenge
stellt werden. Sie erlloheinen also mutatis mutandis als diesen
ähnliche Körperschaften; an Ansehen stehen sie noch über jenen,
denn sie werden ihnen stets vorangestellt. Ja ioh möchte glau
ben, dass die Curien, wenigstens in der späteren Zeit, so sehr wie
Collegien behandelt worden seien, dass sogar das Gesetz auf sie
Anwendung fand: no,t lieet amplius quant UfZum collegium licitum
ltab~'e (Dig. XLVII, 1, 2). }Ian doch einmal die 'yon
mir soeben aufgeführten Einrichtungen, Rechte und Handlungen
der Curien duroh und frage sicb, ob z. B. ein Augustale oder
Cerealicius an diesen Theil haben konnte. Und damit eröffnen
sich noch weitere, intel'essante Perspectiven. Es ist schon oft
bemerkt worden, dass das Collegienwesen, auch die Augustalität,
in dem l'ömischen Afrika eine auffallend geringe Entwicklung
gefunden hat. Die Vel'luuthungen, durch die man bisher diese

12854 Eph. V n. 314). 14612 1261. 10594). 14771 (= Eph. V
n, 527: universi CU1"14teSJ.

1 Mit dem Ol'do C. VIII 11340 (= Epl1, VII n. 52); mit den Au
gustalen Eph. VII n. 720. 721. 722. 723.

2 C. VIII n. 3298. 3302. 3516, wo vielleioht zu lesen ist ., curie
clu[e) Iulia elt] Tll'aiana.

8 Eph. VII n. 720: ... decul'ionwus et libet·tis Oaes. n. itmnque
forensibus et amicis, ctI1'iis qJ.Wq1U~ et Augustalibu8 aure08 bi1W8 et populo
vinuni dedit. (Der populus schlechtweg ist durchaus nicht identisch mit
dem univerSU8 popzdus curiarum); 723.

4 C. VIII 1827. 1828. 1830. 1845. 5146. 11813 (= Eph. V n. 1175).
*12356. 12434. 14613 (= Eph. V n. 494); Eph. V n. 700. 1264 (.. epu
Zum curiis et Oaet'eaUcis exibu!I'I'unt); Eph. VlIn. 757.

5 C. VIII 3293 vgl. Liebemim a. a. O. S. 284.
6 Eph. VII n. 720. 721. 722. 723.
7 Eph. V n. 1264.

llheln. Mus. f. Pllliol. N. F. XLV.
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Erscheinung zu erklären versucht hat, befriedigen nicht 1. Man
wird kaum fehl gehen, wenn man annimmt, dass einer ihrer
Hauptgründe in dem Ersatz liegt, den die Afrikaner in den Cu
rien fanden, die bei ihnen eine ganz andere Gestaltung und Be
deutung gewannen als in den übrigen westlichen Provinzen.
Letzteres springt in die Auglln, wenn man sicb nur die Thatsache
vergegenwärtigt, dass der municipalen Curien ausseI' Afrika, wenn
wir von der let11 Malacitana und, wie billig, von Lanuvium 2 ab
sehen, nur in zwei Inschriften 8 Erwähnung geschieht, dagegen in
etwlt 50 afrikanischen.

Ich glaube mit alledem den Beweis erbracht zu haben, a)
dass diese CUl'ia Iovis eben die Körperschaft ist, deren Beschluss
uns der Stein von Simitthus erhalten hat, und b) dass dieselbe
nicht für ein beliebiges Collegium, sondern, wie sonst stets in
afrikanischen Inschriften, für eine Biirgerschaftsabtheilung zu hal
ten ist. Eine wie erhöhte Bedeutung damit unser Denkmal für
die Wissens chaft erhält, liegt auf der Hand.

Die Urkunde stellt' also einen Theil der Statuten der CUl'ia
Iovis, der Colonie Simitthus dar, uud zwar enthält meine
ich, Aenderungen oder Nachträge, die im Jahre 185 n. Chr. am
27. November, der also der Gründungstag jener Colonie ist, im
conciliu,m der Curialen beschlossen wurden. Die Worte secundurn
[d]eretum publicum A Z. 7 1. scbeinen so aufgefasst werden zu
müssen, dass es allgemeine, wohl vorn ordo der Colonie beschlossene
Curienstatuten gab, die sich die curia Iovis in dem vorliegenden
Besohluss nur ausdrücklioh aneignete. Man müsste denn unter dem
decl'etum den vorliegenden Beschluss selbst verstehen und die
Worte in dem Sinn nehmen: <man ist überein gekommen laut
öffentlichem Beschluss in Zukunft Folgendes zu beobachten'. --

1 Die Vermuthungen, die O. Hirschfeld annali delt' istituto 1866
S. 66 über das Zurücktreten der Augustalität geäussert hat (vgL auch
Schmidt de sooit'i8 Augustalibus 1878 S. 111), sind ihm selbst schon da
mals nicht als ausreichend erschienen. Er schliesst: O1~ee'~e ne sill, stato
i! tIlotivo .. , Dem Loyalitätscult konnte allerdings auch in anderen
Formen genügt werden, aber die Augustalität diente doch auch dazu,
den Ehrgeiz gewisser Gesellschaftsschichten, ihr Streben nach einer
öffentlichen Stellung oder Thätigkeit, sowie ihr Bedürfniss nach Orga
nisation zu bel'riedig'ell.

2 s. C. XIV 2114 (t). 2120. 2126.
B C. 1I 1346; X 7953.
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Ueber die zwei obersten Beamten, den f/.(1/men. und magister, ist
oben bereits das Nöthige gesagt worden. - A 12 könnte vielleicht
ergänzt werden magistel; [cur'ialis] , wenn man nicht vorzieht zu
wiederholen [esse voluerit]. Der dritte Beamte, der quacstor, hat,
nach den hier zu Gebote stehenden Andeutungen zu schliessen,
eine mehr subalterne Stellung gehabt. Eine kleine Ehrenabgabe
zum Entgelt für die Wahl durfte gleichwohl auch ihm auflu'legt
werden, da sein Amt gewiss auch mit Vortheilen verschiedener
Art verkftüpft war. Auf den Quaestor beziehe ich auch die
Strafandrohung B ö f., nicht wie Schiess 1 und Liebenam 2 wollen,
auf den Magi8ter. Denn e8 wird der Reihe nach über die ein
zelnen Beamten gehandelt, und auch die vorhergehende Strafan
drohung gilt bereits dem Quaestor. Für alles Andere verweise
ich auf die im Corpus zu n. 14683 wie schon vorher in der
Ephemeris gegebenen Bemerkungen.

Giessen. Johannes Schmidt.

1 a. a. O. S. 46.
2 a. a. O. S. 224.




